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Versprechen und Enttäuschung – Die zwei 
Gesichter von Hartz IV beim Übergang in die 
Nacherwerbsphase 
Max Keck 

● In dieser Studie wird mithilfe der Daten des Sozio-oekonomischen Panels 
(SOEP) der Bezug von Grundsicherungsleistungen beim Übergang in die Nach-
erwerbsphase für die Daten der Jahre 2006 bis 2020 untersucht. 

● Dieser Bezug hat zwei Gesichter: Einmal als prekärer Übergangspfad in eine 
Nacherwerbsphase ohne Grundsicherungsbezug und zunehmend als verfestig-
ter Bezug über das Ende der Erwerbsphase hinaus. Der Anteil verfestigten Be-
zuges steigt von 2006 bis 2020 von 5 Prozent auf 9 Prozent der Übergänge. 

● Alleinlebende Männer, ehemalige Angestellte in Berufen mit einem Anforde-
rungsniveau bis Ausbildungsabschluss und umbruchsgeprägte Ostdeutsche le-
ben häufiger in Haushalten, bei denen mit dem Übergang in die Nacherwerbs-
phase auch der Bezug von Grundsicherungsleistungen beendet wird (prekärer 
Übergangspfad). 

● Alleinlebende Frauen, Kleingewerbetreibende, Langzeitarbeitslose im SGB II 
Bezug und Personen mit transnationaler Migrationserfahrung sind besonders 
häufig von verfestigtem Bezug beim Übergang in die Nacherwerbsphase be-
troffen. 

● Ein Bezug von Grundsicherungsleistungen, der erstmals mit dem Beginn der 
Nacherwerbsphase auftritt, ist sehr selten und tritt in Haushalten mit sehr ge-
ringen Erwerbseinkommen auf („Working-Poor“). Personen mit transnationa-
ler Migrationserfahrung und Angestellte sind hiervon besonders betroffen. 
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Einleitung, Fragestellung und konzeptio-
nelle Überlegungen 

Der Anteil der Haushalte im Grundsicherungsleis-
tungsbezug hat sich seit 2005 reduziert (Sozialpoli-
tik-aktuell 2021). Dies geht auf die Reduktion der 
Zahl der Haushalte im Bezug von Grundsicherungs-
leistungen nach dem SGB II (Sozialgeld und Arbeits-
losengeld II) zurück, die den Großteil der Grundsi-
cherungsbezüge ausmachen. Dem gegenüber steht 
eine Zunahme der Haushalte im Grundsicherungsbe-
zug nach dem SGB XII (Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung und die Hilfen zum Lebens-
unterhalt) (Sozialpolitik-aktuell 2021a). Gleichzeitig 
hat sich gezeigt, dass gerade Ältere im rentennahen 
Alter (ab 60 Jahren) zunehmend häufiger SGB II-Leis-
tungen beziehen (Kaboth/Brussig 2020: 4f). Diese 
Entwicklungen deuten darauf hin, dass ein Grundsi-
cherungsbezug gerade am Übergang zur Nacher-
werbsphase eine zunehmend größere Rolle spielt. 

Bisher ist aus quantifizierenden Forschungsarbeiten 
nur in Teilen bekannt, in welcher Weise Haushalte 
im Übergang in die Nacherwerbsphase von Grundsi-
cherungsleistungen betroffen sind und insbeson-
dere gibt es hier nur wenige (Panel)Untersuchun-
gen, bei denen auf den Übergang von Leistungen 
nach dem SGB II zu Leistungen nach dem SGB XII - 
„scharfgestellt“ wird (Wübbeke 2007, Brussig/Pos-
tels/Zink 2019). Es ist bisher nichts darüber bekannt, 
ob sich Übergänge in die Nacherwerbsphase als ein 
Auslöser für Veränderungen im Grundsicherungsbe-
zug darstellen.  

Zunächst sollen in dieser Studie folgende Fragen be-
antwortet werden: 

• Wie hoch ist der Anteil der Personen, die beim 
Übergang in die Nacherwerbsphase (definiert 
als erster Empfang einer Altersrente oder Verän-
derung des Erwerbsstatus zu „Altersrente“) 
keine Grundsicherung erhalten? Wie hoch sind 
die Anteile derer, bei denen der Grundsiche-
rungsbezug mit dem Übergang in die Nacher-
werbsphase erstmals auftritt oder beendet 
wird? Wie hoch sind die Anteile, bei denen sich 
der Grundsicherungsbezug verfestigt? Wie hat 
sich dies seit 2006 entwickelt? 

Die Art und Weise, wie Grundsicherungsbezug im Al-
tersübergang eine Rolle spielt, ist in hohem Maße 
durch die Haushaltskonstellation zum Zeitpunkt des 
Übergangs in die Nacherwerbsphase beeinflusst 
(Keck 2021: 161 ff.). In diesem Report wird dem 

nachgegangen, indem unterschiedliche Haushalts-
konstellationen entlang der Kategorie Geschlecht in 
den Blick genommen werden. Die Forschungsfrage 
lautet: 

• Wie treten die hier entwickelten Übergangs-
pfade  des Grundsicherungsbezuges bei alleinle-
benden Frauen und Männern, sowie Männern 
und Frauen in Paarhaushalten auf?  

Vorliegende Arbeiten haben gezeigt, dass vor allem 
lebensverlaufsspezifische Risiken einen Einfluss auf 
den Bezug von Grundsicherungsleistungen haben, 
insbesondere unterbrochene Versicherungsverläufe 
(Brettschneider/Klammer 2016, Zink/Brussig 2018). 
Dies sind zum einen Risiken, die auf längere Erwerbs-
unterbrechungen zurückgehen, wie es oft im Zusam-
menhang mit z.B. Migrationserfahrungen aber auch 
mit Arbeitslosigkeit zu beobachten ist. Zum anderen 
stellt sich die Frage, ob es bei Personen, die eine 
stabile Erwerbsbiographie aufweisen, systematische 
Unterschiede zwischen Berufsgruppen gibt. Daraus 
ergeben sich folgende Forschungsfragen:  

• Wie gestaltet sich die Betroffenheit von Grund-
sicherungsleistungsbezug beim Übergang in Al-
tersrente bei Personen mit stabilen Erwerbsbio-
graphien? Gibt es Unterschiede zwischen den 
Anforderungsniveaus der ausgeübten Berufe? 

• Wie sind Personen mit Brüchen in der Erwerbs-
biographie durch Langzeitarbeitslosigkeit vom 
Grundsicherungsbezug beim Übergang in die 
Nacherwerbsphase betroffen? Führen die Hartz-
Reformen zu einer stärkeren Verfestigung des 
Bezuges von Grundsicherung beim Übergang in 
die Nacherwerbsphase? 

• In welcher Form sind Personen, die Migrations-
erfahrungen gemacht haben, im Vergleich zu 
Personen ohne Migrationserfahrungen von 
Grundsicherungsleistungsbezug beim Übergang 
in Altersrente betroffen?  

Daten und Indikatoren 

Für die Analysen in diesem Report werden die Daten 
des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) verwendet. 
Beim Sozio-oekonomischen Panel handelt es sich um 
eine seit 1984 jährlich durchgeführte, repräsentative 
Befragung in privaten Haushalten, für die derzeit 
jährlich ungefähr 30.000 Personen in knapp 15.000 
Haushalten befragt werden. Zentral für diese Studie 
ist die Möglichkeit des SOEP, Individual- und Haus-
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haltsinformationen zu verknüpfen. Dies ist von Be-
deutung, da der Grundsicherungsbezug auf Haus-
haltsebene stattfindet, Übergänge in die Nacher-
werbsphase aber durch einzelne Personen in den 
Haushalten vollzogen werden. 

Die behandelten Themengebiete des SOEP reichen 
von Bildung und Qualifikation, Arbeit, dem Wohn- 
und Lebensumfeld über Einstellungen und Werte bis 
zu detaillierten Zeitverwendungserhebungen, ge-
sundheitlichen Fragen und Tests zu kognitiven Fähig-
keiten der Befragten, physischen Eigenschaften 
(Greifkrafttests) und Persönlichkeitsmerkmalen. Zu-
dem werden die für diesen Report relevanten Haus-
haltseinkommen und vor allem die unterschiedli-
chen Arten von Grundsicherungsleistungen detail-
liert abgefragt (Goebel et al. 2019). Dieser Informa-
tionsvielfalt stehen die typischen Probleme von Um-
fragedaten gegenüber, die gerade eine Grundsiche-
rungsforschung vor Fallzahlenprobleme stellt. Hier 
spielt vor allem eine Mittelschichtsverzerrung eine 
Rolle, die dazu führt, dass vor allem Ränder der Ein-
kommensverteilung (sehr reiche Haushalte oder 
Haushalte im Grundsicherungsbezug) systematisch 
weniger berücksichtigt werden, weil sie schwerer zu 
erreichen sind, aber auch, weil wiederholte Befra-
gungen seltener sichergestellt werden können 
(Haunberger 2010: 88, Becker 2014: 17 ff.). In die-
sem Report wird also eine im Datensatz vergleichs-
weise seltene Gruppe erforscht: Personen, die im 
Übergang in die Nacherwerbsphase in einem Haus-
halt leben, in dem Grundsicherungsleistungen bezo-
gen werden.  

Vor der Analyse sind eine Reihe an Modifikationen 
am Datensatz zu vollziehen. Der Übergang in die 
Nacherwerbsphase wird zum einen als ein Übergang 
in Altersrente operationalisiert. Dabei werden nur 
solche Fälle beobachtet, bei denen sich Altersren-
tenzahlungen an den Haushaltsvorstand oder Part-
ner im Haushalt nachweisen lassen.1 Daneben wird 
die Variable zur Selbstauskunft der Befragten „Er-
werbsstatus im Vorjahr“ verwendet. Hiermit sollen 
auch solche Personen berücksichtigt werden, die 

_ 
1 Durch diese Operationalisierung sind ebenfalls Personen enthalten, die 
vor dem Rentenbezug arbeitslos sind und während des Rentenbezugs 
erwerbstätig. 
2 Im SOEP wird bei der Erhebung der verwendeten Variablen mit Retro-
spektivfragen zum Vorjahr gearbeitet. Deshalb sind die Informationen 
für das Jahr 2005 im Erhebungsjahr 2006 zu finden. 
3 In dieser Studie kann die Nichtinanspruchnahme von Grundsicherungs-
leistungen („verdeckte Armut“) nicht untersucht werden. Simulations-
rechnungen zeigen, dass zwischen 33 Prozent und 60 Prozent der an-
spruchsberechtigten Haushalte die zustehenden Leistungen nach dem 

über keine eigenen Rentenansprüche verfügen. Per-
sonen, die ausschließlich eine Pension erhalten, wer-
den genauso aus dem Datensatz entfernt wie Perso-
nen, bei denen Übergänge in Erwerbsminderungs-
renten oder in die Grundsicherung wegen Erwerbs-
minderung stattfinden. Dann werden die 3-Jahres 
Längsschnittpopulationen von 2006 bis 20202 gebil-
det: Das bedeutet, dass nur solche Personenfälle be-
rücksichtigt werden, bei denen Informationen für 
das Jahr vor dem Übergang in die Nacherwerbs-
phase, für das Jahr des Übergangs in die Nacher-
werbsphase und für das erste Jahr in der Nacher-
werbsphase vorliegen. 

Der Bezug von Grundsicherungsleistungen findet 
statt, wenn Haushalte Grundsicherung nach dem 
SGB II erhalten. Weiterhin werden Haushalte be-
rücksichtig, die Grundsicherung im Alter nach dem 
SGB XII erhalten. Zudem werden Haushalte berück-
sichtigt, die Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII 
erhalten und im rentennahen Alter sind.3 In der Ana-
lyse spielen Lücken in der Versichertenbiographie 
eine Rolle. Dies wird durch Zeiten der Langzeitar-
beitslosigkeit und durch Migrationserfahrungen 
operationalisiert. Dafür wird auf die Biographie-    
datensätze des Sozio-oekonomischen Panels zurück-
gegriffen. Bei der Darstellung der Ergebnisse lassen 
sich gewisse Unschärfen, die ein Zoom-in auf die 
kleine Gruppe der Grundsicherungsempfängerhaus-
halte im Übergang in die Nacherwerbsphase mit sich 
bringt, nicht vermeiden, was sich zum Beispiel über 
breitere Konfidenzintervalle der Ergebnisse aus-
drückt. Das bedeutet, dass die tatsächlichen Werte 
in der Grundgesamtheit stärker von den Werten in 
der Untersuchung abweichen können. Dies lässt sich 
stark reduzieren, wenn die Daten gepoolt werden 
(Woolbridge 2015: 448 f.); in dieser Studie werden 
deshalb nur gepoolte Ergebnisse für die Jahre 20064 
bis 2020, bzw. 2006 bis 2013 und 2013 bis 2020 ge-
zeigt. Schließlich unterscheiden sich die Ergebnisse 
aufgrund der Anlage der Untersuchung als Längs-
schnittsample mitunter deutlich von den mit Quer-
schnittsamples gerechneten Grundsicherungsquo-
ten.5 

SGB II bzw. SGB XII nicht beziehen (z.B. Bruckmeier et. al. 2013). Dies gilt 
primär für Haushalte mit geringen Ansprüchen sowie Immobilieneigen-
tümer*innen, aber auch verwitweten Personen oder Personen im hohen 
Alter (Buslei et. al 2019). Dies bedeutet für diese Untersuchung, dass der 
Anteil der Personen mit theoretischen Grundsicherungsansprüchen 
deutlich höher sein dürfte. 
4 Ab dem Erhebungsjahr 2006 sind im SOEP Informationen zum Bezug 
von SGB II-Leistungen („Hartz IV“) enthalten. 
5 Näheres dazu findet sich im Fazit dieser Untersuchung ab Seite 11. 
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SGB I I -Bezug beim Übergang in die Nach-
erwerbsphase: Prekärer Übergangspfad 
und zunehmend verfestigte Armut 

Abbildung 1 zeigt verschiedene Formen des Grund-
sicherungsleistungsbezuges beim Übergang in die 
Nacherwerbsphase. Daneben ist über Pfeile darge-
stellt, ob die mittleren Pro-Kopf Nettoäquivalenzein-
kommen der jeweiligen Gruppe beim Übergang zu-
nehmen, abnehmen, oder sich gleichbleibend entwi-
ckeln. Verglichen werden die gepoolten Daten der 
Jahre 2006 bis 2013 mit denen der Jahre 2013 bis 
2020.  

Grundsätzlich wird deutlich, dass beim Bezug von 
Leistungen nach dem SGB II im Übergang in die 
Nacherwerbsphase zwei Muster dominieren. Die 
eine Facette ist ein SGB II-Bezug als prekärer Über-
gangspfad in eine materiell besser gestellte Nacher-
werbsphase, in der ein weiterer Bezug von Grundsi-
cherungsleistungen nicht mehr erforderlich ist. Hier 
lässt sich in der Nacherwerbsphase auch eine Erhö-
hung der Haushaltsnettoeinkommen im Vergleich 
mit der Erwerbsphase beobachten (für genauere 
Zahlen vgl. Tabelle 1 im Anhang). Dies spricht dafür, 
dass in den Haushalten ausreichend Einkommen, 
zum Beispiel aus Rentenbezügen oder ggf. ergänzt 

durch eine Erwerbsarbeit in der Nacherwerbsphase, 
zur Verfügung stehen und der Bezug von Grundsi-
cherungsleistungen vor dem Übergang in die Nach-
erwerbsphase nur eine bezogen auf das Erwerbsle-
ben recht kurze Phase der Bedürftigkeit abdeckt. 
Dies betrifft für die Jahre 2006 bis 2013 11 Prozent 
der Übergänge und für die Jahre 2013 bis 2020 sinkt 
der Anteil auf 9 Prozent.  

Die andere Facette des Bezuges von Leistungen nach 
dem SGB II im Übergang in die Nacherwerbsphase ist 
die des verfestigten Bezuges. Hier schließt sich dem 
Leistungsbezug nach dem SGB II ein Leistungsbezug 
nach dem SGB XII an und die Nettoeinkommen der 
Haushalte bleiben konstant auf niedrigem Niveau 
(für genaue Zahlen vgl. Tabelle 1 im Anhang). Der 
SGB II-Bezug ist hier kein Mittel, um eine kurzfristige 
Notlage zu überwinden, sondern eingebunden in ei-
nen dauerhaften Bezug von Grundsicherungsleistun-
gen, weil keine hinreichenden Haushaltseinkommen 
erwirtschaftet werden können. Wichtig ist, dass sich 
der Anteil dieser Übergänge an allen Übergängen 
von 5 Prozent auf 9 Prozent fast verdoppelt hat: Der 
verfestigte Bezug von Grundsicherungsleistungen 
nimmt also zu. Dies bestätigen Untersuchungen zur 
Zunahme verfestigter multidimensionaler Armut 
(Groh-Samberg et al. 2021). 

Abbildung 1: Verlaufstypen des Grundsicherungsleistungsbezuges und Änderung (Zunahme, Abnahme oder 
gleichbleibend) der Haushaltsnettoeinkommen (Pfeile) beim Übergang in die Nacherwerbsphase. 
Vergleich der Jahre 2006–2013 und 2013–2020. 

 
Quelle:  Sozio-oekonomisches Panel (SOEP) v37, gepoolte Daten der Erhebungswellen W (2006) bis BK (2020). 3-

Jahres Längsschnittpopulation. Retrospektivangaben für das Vorjahr. Personen im Übergang in Altersrente 
(Selbstauskunft). Ohne Beamte/Pensionär*innen und deren Hinterbliebenen. 
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Ein seltener Übergangstyp, der in den verglichenen 
Zeiträumen bei 2 Prozent liegt, umfasst Haushalte, 
die erst in den Grundsicherungsleistungsbezug gera-
ten, wenn Haushaltsmitglieder in die Nacherwerbs-
phase gehen. Auffällig ist hier, dass die Haushaltsein-
kommen mit dem Übergang in die Nacherwerbs-
phase und dem dann zu beobachtenden Grundsi-
cherungsbezug auf gleichbleibendem Niveau ver-
bleiben (für genaue Zahlen vgl. Tabelle 1 im An-
hang). Dies ist ein Hinweis darauf, dass während der 
Erwerbsphase von Haushaltsmitgliedern ein Lebens-
standard nur auf Grundsicherungsniveau erwirt-
schaftet wird. Es handelt sich hier um die Gruppe der 
Working Poor-Haushalte, und zwar solcher Working 
Poor-Haushalte, die nicht neben der Erwerbsarbeit 
im SGB II-Bezug sind, sondern nur Einkommen aus 
Erwerbsarbeit erwirtschaften (Keck 2021: 117 f.). 
Mit dem Ende der Erwerbsphase halten diese Work-
ing Poor-Haushalte ihren Lebensstandard, dieser 
wird dann aber über Grundsicherungsleistungen be-
stritten. Erwerbsarbeit bis zum Rentenalter und ein 
sich daran anschließender Grundsicherungsleis-
tungsbezug betrifft also vor allem Haushalte, die be-
reits vor dem Grundsicherungsbezug nur geringe 
Haushaltseinkommen zur Verfügung hatten. Hier 
werden während der Erwerbsphase auch keine aus-
reichenden Rentenanwartschaften erwirtschaftet.  

Alleinlebende sind beim Übergang in die 
Nacherwerbsphase stark von Grundsiche-
rungsbezug betroffen: Männer verlassen 
die Grundsicherung beim Übergang eher 
und Frauen erleben häufiger verfestigten 
Bezug 

Abbildung 2 zeigt, wie sich die verschiedenen For-
men des Grundsicherungsbezuges bei Alleinleben-
den, sowie wenn Haushaltsmitglieder in Paarhaus-
halten in die Nacherwerbsphase eintreten, darstel-
len. Dabei wird entlang der Kategorie Geschlecht dif-
ferenziert.  

Es wird zum einen ein Haushaltseffekt deutlich: Al-
leinlebende Personen sind häufiger vom Grundsi-
cherungsbezug betroffen als Paarhaushalte. 
Dadurch, dass der Bezug von Grundsicherung an die 
Bedürftigkeit der Bedarfsgemeinschaft gekoppelt 
ist, werden bei der Anspruchsprüfung auch die Ein-
kommens- und Vermögenswerte eventueller Part-
ner*innen berücksichtigt: Bei einer Vielzahl der 
Paarhaushalte führt dies dazu, dass die Haushalte 
über Einkommens- und Vermögensbestände verfü-
gen, die oberhalb des Existenzminimums liegen. Al-
leinlebende Personen hingegen können von der 
Haushaltsumgebung  nicht profitieren  und  geraten 

Abbildung 2: Grundsicherung beim Übergang in die Nacherwerbsphase für den Übergang von Männern und Frauen in 
Paarhaushalten, sowie für alleinlebende Männer und Frauen. 

 
Quelle:  Sozio-oekonomisches Panel (SOEP) v37, gepoolte Daten der Erhebungswellen W (2006) bis BK (2020). 3-

Jahres Längsschnittpopulation. Retrospektivangaben für das Vorjahr. Personen im Übergang in Altersrente 
(Selbstauskunft). Ohne Beamte/Pensionär*innen und deren Hinterbliebenen. 
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deshalb beim Übergang in die Nacherwerbsphase 
deutlich häufiger in den Grundsicherungsbezug. 

Weiterhin lässt sich in dieser Grafik ein Geschlech-
tereffekt beobachten, der sich entlang der Haus-
haltstypen gegensätzlich darstellt. Bei Paarhaushal-
ten ist der Rentenübergang von Männern risikorei-
cher für verfestigten Grundsicherungsbezug und bei 
Single-Haushalten sind es die Rentenübergänge von 
Frauen, die häufiger in verfestigtem Grundsiche-
rungsbezug münden. Hier zeigen sich die Effekte von 
überwiegend entlang des männlichen Alleinernäh-
rermodells organisierten Haushalten als Risiko für 
Grundsicherungsbezug: Die Haushalte sind in ho-
hem Maße abhängig von den durch Männer erwirt-
schafteten Erwerbs- bzw. Renteneinkünften. Fallen 
diese weg, ist eine rasche Arbeitsmarktteilnahme 
der lange nichterwerbstätigen oder nur in geringem 
Ausmaß erwerbstätigen Frauen oft nicht möglich 
und führt zu Grundsicherungsbezug. Dies führt auch 
zu einem deutlich höheren Aufkommen von verfes-
tigtem Grundsicherungsbezug bei alleinlebenden 
Frauen: Hier handelt es sich wahrscheinlich um 
Frauen, die im Anschluss an lange Phasen der 
Nichterwerbstätigkeit Trennungen oder Tod der 

_ 
6 Eine Unterscheidung nach Geschlecht in den Berufsklassen führte bei 
den weitgehend stabil beschäftigten Personen zu keinen nennenswer-
ten Unterschieden im Grundsicherungsleistungsbezug. 
 

ehemaligen Alleinernährer erlebt haben (Brett-
schneider/Klammer 2016: 153 ff.). Bei alleinleben-
den Männern schlägt sich vor allem die höhere Zahl 
alleinlebender Männer im SGB II-Bezug nieder (Bun-
desagentur für Arbeit 2018). Ein Großteil der allein-
lebenden Männer im Grundsicherungsbezug nach 
dem SGB II kann mit dem Übergang in Rente den Be-
zug von Grundsicherung beenden.   

Grundsicherungsbezug beim Übergang in 
die Nacherwerbsphase tr itt  bei  abhängig 
Beschäftigten vor al lem als  prekärer 
Überganspfad auf,  während kleingewer-
betreibende oft  verfestigt  Grundsiche-
rung beziehen 

In Abbildung 3 wird dargestellt, wie Personen, die in 
ihrer Biographie überwiegend erwerbstätig waren, 
beim Übergang in die Nacherwerbsphase von 
Grundsicherungsleistungsbezug betroffen sind.6 
Hier wird zwischen überwiegend abhängig Beschäf-
tigten in Berufen mit verschiedenen Anforderungs-
niveaus sowie Selbstständigen unterschieden.  

Abbildung 3: Grundsicherung beim Übergang in die Nacherwerbsphase für Personen, die in der Erwerbsbiographie 
überwiegend erwerbstätig waren. 

 
Quelle:  Sozio-oekonomisches Panel (SOEP) v37, gepoolte Daten der Erhebungswellen W (2006) bis BK (2020). 3-

Jahres Längsschnittpopulation. Retrospektivangaben für das Vorjahr. Personen im Übergang in Altersrente 
(Selbstauskunft). Ohne Beamte/Pensionär*innen und deren Hinterbliebenen. 
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Es lässt sich ein deutlicher Qualifikationseffekt7 be-
obachten: Berufe mit höheren Anforderungsniveaus 
sind deutlich seltener von Grundsicherungsleis-
tungsbezug betroffen als Berufe, bei denen maximal 
ein Ausbildungsabschluss von Nöten ist. Hier schla-
gen sich die durchschnittlich geringeren Bruttostun-
denlöhne von Berufen mit einem Anforderungsni-
veau bis Ausbildungsabschluss genauso nieder wie 
die Tatsache, dass geringerqualifizierte Berufe häu-
fig sozialversicherungsfrei und in Teilzeit ausgeübt 
werden (Keck/Brussig 2021). 

Dies führt zu geringeren Rentenanwartschaften, 
auch weil Personen in Berufen mit Anforderungsni-
veaus bis Ausbildungsabschluss häufiger von Ar-
beitslosigkeit betroffen sind (Hamann et al. 2015: 13 
ff.).  Der mit 5 Prozent hohe Anteil der in dieser Ana-
lyse als Working-Poor definierten Gruppe der Haus-
halte (siehe Seite 5, dieser Report), die ohne vorhe-
rigen Bezug von Grundsicherungsleistung in die 
Grundsicherung im Alter wechseln, deckt sich mit 
den Befunden der Forschung zur Armut von abhän-
gig beschäftigten Erwerbstätigen. Es sind gerade Be-
rufe bis Ausbildungsabschluss – und hier vor allem 
geringqualifizierte Tätigkeiten – von Armut bei Er-
werbstätigkeit betroffen (Linckh/Tiefensee 2021). 

_ 
7 Die zwei Stufen basieren auf einer Zusammenfassung der Stufen 1 und 
2 bzw. 3 und 4 der KldB (2010) der Bundesagentur für Arbeit (Bunde-
sagentur für Arbeit 2021). 

Im verfestigten Grundsicherungsbezug sind häufig 
Kleingewerbetreibende und Solo-Selbstständige. 
Diese Befunde bestätigen die Ergebnisse anderer 
Untersuchungen: Kleinere Selbstständige beziehen 
Grundsicherung häufiger und längerfristig im Le-
benslauf und erwirtschaften öfter als andere Berufs-
gruppen nur geringe Einkommen, die dann nicht für 
den Aufbau armutsfester Rentenanwartschaften  
oder Vermögensbestände ausreichen (Pahnke et al. 
2014 Brettschneider/Klammer 2016: 305 ff.).  

Unter Hartz  IV hat s ich das Ausmaß verfes-
t igten Grundsicherungsbezuges beim 
Übergang in die Nacherwerbsphase erhöht 

Abbildung 4 zeigt, wie sich die Erfahrungen von 
Langzeitarbeitslosigkeit auf den Grundsicherungsbe-
zug beim Übergang in die Nacherwerbsphase aus-
wirken. Verglichen wird dabei, ob die Langzeitar-
beitslosigkeit vor dem Inkrafttreten des vierten Ge-
setzes für moderne Dienstleistungen am Arbeits-
markt („Hartz IV“) stattgefunden hat, oder nach dem 
in Kraft treten. Zudem wird in beiden Fällen ein Zeit-
raum von maximal 15 Jahren vor dem Übergang in 
die Nacherwerbsphase beobachtet. 

 
 

          
       

 
               

          
       

Abbildung 4: Grundsicherungen beim Übergang in die Nacherwerbsphase für Personen mit Erfahrungen von 
Langzeitarbeitslosigkeit vor und nach der Zusammenlegungen der Arbeitslosen- und Sozialhilfe im Jahr 
2005, sowie für Personen ohne diese Erfahrungen. 

 
Quelle:  Sozio-oekonomisches Panel (SOEP) v37, gepoolte Daten der Erhebungswellen W (2006) bis BK (2020). 3-

Jahres Längsschnittpopulation. Retrospektivangaben für das Vorjahr. Personen im Übergang in Altersrente 
(Selbstauskunft). Ohne Beamte/Pensionär*innen und deren Hinterbliebenen. Beobachtung maximal 15 
Jahre vor dem Übergang in die Nacherwerbsphase. 
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Dabei wird grundsätzlich deutlich, dass Erfahrungen 
mit Langzeitarbeitslosigkeit in der Biographie häufig 
zu einem Grundsicherungsleistungsbezug in der 
Nacherwerbsphase führen, dieses sich aber mit dem 
vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Ar-
beitsmarkt („Hartz IV“) verstärkt hat.8 

In dieser Grafik spiegeln sich vor allem drei Änderun-
gen wider, die mit der Einführung des Gesetzes eine 
Rolle gespielt haben. Die Bezugsdauer von Arbeitslo-
sengeld 1 verkürzt sich im Zuge der Zusammenle-
gung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe gerade für 
Ältere im Altersübergang massiv, sodass Langzeitar-
beitslose häufiger in den Grundsicherungsleistungs-
bezug rutschen (Bäcker 2021: 53 ff.) und sich somit 
der Anteil der Grundsicherungsbezieher erhöht. 
Zum zweiten lassen sich hier Effekte der Pflicht zur 
vorzeitigen Inanspruchnahme einer Altersrente bei 
dem Bezug von SGB II-Leistungen erkennen, die 
ebenfalls seit 2005 gilt (Brussig 2015). Dies dürfte bis 
zur Gesetzesnovelle im Jahr 2017, nach der die vor-
zeitige Inanspruchnahme unbillig ist, wenn sie eine 
sozialrechtliche Bedürftigkeit im Alter auslöst, auch 
zu verfestigtem Grundsicherungsbezug geführt ha-
ben (Bäcker et al. 2022: 112). Wesentlich bedeutsa-
mer für Letzteres ist aber, dass mit den verschärften 

_ 
8 Als Langzeitarbeitslos gelten Personen in dieser Untersuchung, wenn 
sie mindestens zwei Jahre am Stück in ihrer Biographie arbeitslos waren. 
Fälle, bei denen ein Übergang von Leistungen der Arbeitslosenhilfe in 

Bedingungen zum Leistungsbezug nach der Zusam-
menlegung der Arbeitslosen- und Sozialhilfe für Ar-
beitslose die soziale Absicherung Langzeitarbeitslo-
ser massiv zurückgefahren wurde. Dies zeigt sich 
zum einen in der deutlich strengeren Anrechnung 
von Vermögen (Bäcker/Koch 2005), sowie vor allem 
an der Tatsache, dass vor 2011 nur geringe und seit 
2011 keine Rentenbeiträge für Empfänger von SGB 
II-Leistungen abgeführt werden.

Umbruchsgeprägte Ostdeutsche können 
beim Übergang in die Nacherwerbsphase 
einen Grundsicherungsbezug oft  wieder 
verlassen – transnationale Migrationser-
fahrung steht im Zusammenhang mit ver-
festigtem Bezug 

In Abbildung 5 sind verschiedene Formen der Migra-
tionserfahrung abgebildet: Einmal als transnationale 
Migrationserfahrung kategorisierte Einwanderung 
in die Bundesrepublik Deutschland, die in der Bio-
graphie der Befragten stattgefunden hat. Zudem 
wird hier in Anlehnung an Foroutan et al. (2019) die 
Gruppe der umbruchsgeprägten Ostdeutschen als 
Personen mit Migrationserfahrung berücksichtigt. 

Leistungen nach dem SGB II stattgefunden hat, werden je nach Dauer 
dem einen oder dem anderen System zugeordnet. 

Abbildung 5:  Grundsicherung beim Übergang in die Nacherwerbsphase für Personen, die verschiedene Formen der 
Migrationserfahrung in ihrer Biographie gemacht haben, sowie Personen ohne diese Erfahrungen. 

Quelle:  Sozio-oekonomisches Panel (SOEP) v37, gepoolte Daten der Erhebungswellen W (2006) bis BK (2020).  
3-Jahres Längsschnittpopulation. Retrospektivangaben für das Vorjahr. Personen im Übergang in Altersrente 
(Selbstauskunft). Ohne Beamte/Pensionär*innen und deren Hinterbliebenen.
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Hierbei handelt es sich um Personen, die zum Zeit-
punkt des 03.10.1990 auf dem Gebiet der neuen 
Bundesländer lebten. Forourtan et al. sprechen sich 
dafür aus, umbruchsgeprägte Ostdeutsche als Per-
sonen mit Migrationserfahrungen zu kategorisieren, 
weil ähnliche Erlebnisse wie Heimatverlust, vergan-
gene Sehnsuchtsorte, Fremdheitsgefühle oder Ab-
wertungserfahrungen gemacht wurden. Zudem sind  
umbruchsgeprägte Ostdeutsche ähnlich wie Perso-
nen mit anderen Migrationserfahrungen – zum Bei-
spiel was die Integration in den Arbeitsmarkt  
oder die Verwertbarkeit der Bildungsabschlüsse an-
geht – gegenüber Personen ohne diese Migrations-
erfahrungen häufiger im Nachteil (Kubiak 2021).    

Die Abbildung 5 zeigt: Sowohl die Gruppe der Perso-
nen ohne Migrationserfahrung als auch die Gruppe 
der umbruchsgeprägten Ostdeutschen sind beim 
Übergang in die Nacherwerbsphase primär durch ei-
nen Grundsicherungsleistungsbezug gekennzeich-
net, bei dem SGB II-Leistungen als prekärer Über-
gangspfad in eine Nacherwerbsphase ohne Grundsi-
cherungsbezug fungieren. Umbruchsgeprägte Ost-
deutsche sind aber mehr als doppelt so häufig von 
diesem Übergangspfad betroffen. Hier schlägt sich 
der höhere Anteil von Älteren im SGB II-Bezug in Ost-
deutschland genauso nieder, wie das höhere Auf-
kommen von Langzeitarbeitslosigkeit im höheren Al-
ter (Kaboth/Brussig 2020).  

Zudem wird deutlich, dass der Bezug von Grundsi-
cherung beim Übergang in der Nacherwerbsphase 
bei umbruchsgeprägten Ostdeutschen häufiger ver-
festigt ist, als bei Personen ohne Migrationserfah-
rungen. Der Wert liegt mit 6 Prozent ungefähr dop-
pelt so hoch. Diesen Personen ist es nicht gelungen, 
nach der Wende auf dem Arbeitsmarkt dauerhaft 
Fuß zu fassen. Oft schließt sich hier an die kontinu-
ierliche Erwerbsbiographie vor der Wende eine ge-
brochene Erwerbsbiographie nach der Wende an 
(Brettschneider/Klammer 2016: 284 ff.). Sehr selten 
geraten Angehörige der beiden Gruppen erst mit 
dem Beginn der Nacherwerbsphase in den Grundsi-
cherungsbezug.  

Anders sieht dies bei der Gruppe der Personen mit 
transnationaler  Migrationserfahrung  aus:  Hier  ist 
der Anteil an Haushalten, in denen die Mitglieder bis 
zum   Übergang   in   die   Nacherwerbsphase   keine  

_ 
9 In dieser Untersuchung wurde die Nichtinanspruchnahme von Grund-
sicherungsleistungen nicht berücksichtigt. D.h. auch wenn ein Grundsi-
cherungsleistungsbezug nicht vorliegt, trotzdem eine Bedürftigkeit des 

Grundsicherung beziehen und dann mit dem Beginn 
der Nacherwerbsphase in den Bezug gelangen, bei 8 
Prozent – der höchste Wert von allen bisher in dieser 
Analyse beobachteten Gruppen. Daneben steht 
transnationale Migrationserfahrung im hohen Maße 
im Zusammenhang mit verfestigtem Grundsiche-
rungsbezug. Während dieser Wert bei 17 Prozent 
liegt, liegt nur bei 11 Prozent der betroffenen Haus-
halte der Grundsicherungsbezug nach dem SGB II als 
prekären Übergangspfad in die Nacherwerbsphase 
ohne Grundsicherung vor. Personen mit trans- 
nationalen Migrationserfahrung haben durch Nicht-
anerkennung von Ausbildungsabschlüssen aber 
auch Arbeitserfahrungen oft lange Lücken in der 
Versichertenbiographie, die sich in der Darstellung 
entsprechend als verfestigter Bezug zeigen (Söhn 
2018: 48 ff.). 

Fazit 

Ein Grundsicherungsbezug beim Übergang in die 
Nacherwerbsphase hat für die betroffenen Haus-
halte zwei Gesichter und zwar als „Versprechen und 
Enttäuschung zugleich“ (Blank et al. 2021: 11).9 

Versprechen, weil die Grundsicherung lebensver-
laufsspezifische Risiken absichern soll und zwar nicht 
nur monetär, sondern primär, indem auf das rasche 
Ende des Grundsicherungsleistungsbezuges hinge-
wirkt wird. Der Grundsicherungsbezug nach dem 
SGB II hat das Ziel, dass die Personen in den Bedarfs-
gemeinschaften ihren „Lebensunterhalt unabhängig 
von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und 
Kräften bestreiten können“ (§ 1, Absatz 2, SGB II). 
Dieses Versprechen hält die Grundsicherung bei ei-
nem Teil der Leistungsbeziehenden durchaus, wenn 
Arbeitslosigkeit beim Übergang in die Nacherwerbs-
phase als Kurzzeitarmut (Leisering/Buhr 2012) und 
in Form eines prekären Übergangspfades auftritt, an 
den sich aber mit dem Beginn der Nacherwerbs-
phase ein Leben ohne Grundsicherungsleistungen 
mit deutlich höheren Haushaltsnettoeinkommen 
anschließt. Hier hilft die Grundsicherung ökonomi-
sche Abstiege, aber auch sozialen Ausschluss, die mit 
dem Eintreten des biographischen Risikos Arbeitslo-
sigkeit einhergehen können, abzufedern und redu-
ziert so soziale Ungleichheit. Der Anteil dieser 
Gruppe hat sich zuletzt reduziert. 

Haushaltes bestehen könnte. Gerade diese Verbindung von Grundsiche-
rungsleistungsbezug mit Nichtinanspruchnahme (trotz Berechtigung) 
aus der Verlaufsperspektive ist für weitere Forschungen interessant.  
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In einer Reihe an Haushalten kann die Grundsiche-
rung dieses Versprechen aber nicht halten – und die-
ser Anteil ist zuletzt gestiegen. Die Grundsicherung 
enttäuscht, wenn sich dem Bezug von Leistungen 
nach dem SGB II beim Übergang in die Nacherwerbs-
phase ein weiterer Leistungsbezug anschließt. Hier 
verstetigt sich der Grundsicherungsbezug und führt 
zu dauerhaften Armutslagen.  

Für die Betroffenen ist dies nicht folgenlos: For-
schungen haben gezeigt, dass Personen, die länger-
fristig im Grundsicherungsbezug sind, diesen als ein 
Stigma empfinden (Lang/Gross 2019) und längerfris-
tiger Bezug von Grundsicherungsleistungen auch 
tatsächlich mit sozialem Ausschluss einher geht, vor 
allem weil die Grundsicherung eine vergleichsweise 
geringe materielle Absicherung mit sich bringt, aber 
auch weil die Stigmatisierung von Armen und Lang-
zeitarbeitslosen sowie von anderen benachteiligten 
Gruppen zur gesellschaftlichen Praxis und zum Alltag 
gehört. Grundsätzlich lässt sich konstatieren, dass 
beim verfestigten Bezug die benachteiligte Lage der 
Erwerbsphase in die Nacherwerbsphase übertragen 
wird und die Betroffenen über verschiedene Stadien 
des Lebensverlaufs dauerhaft mit Armut und deren 
Folgen konfrontiert werden. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich für fol-
gende Gruppen beim Übergang in die Nacherwerbs-
phase die Ungleichheit in Form verfestigten Grund-
sicherungsbezuges weiter verschärft: Alleinlebende 
Frauen, ehemalige Soloselbstständige und Kleinge-
werbetreibende, Langzeitarbeitslose, die nach dem 
Zusammenlegen der Arbeitslosen- und Sozialhilfe im 
Jahr 2005 arbeitslos waren, und Personen mit trans-
nationaler Migrationserfahrung. Für folgende Grup-
pen kann der Bezug von SGB II-Leistungen beim 
Übergang in die Nacherwerbsphase ökonomische 
Abstiege und sozialen Ausschluss eher verhindern: 
Alleinlebende Männer, ehemalige Angestellte in Be-
rufen mit einem Ausbildungsniveau bis Ausbildungs-
abschluss sowie umbruchsgeprägte Ostdeutsche.  

Diese zwei Gesichter des Grundsicherungsbezuges 
beim Übergang in die Nacherwerbsphase und die 
unterschiedliche Betroffenheit der genannten Grup-
pen mit verfestigtem bzw. kurzfristigem Grundsiche-
rungsbezug lassen Hinweise auf die zugrundeliegen-
den Risiken zu.  Diese Risiken sind vor allem Leis-
tungslücken in den Sozialversicherungen und zwar 
der Arbeitslosen- und Rentenversicherung: Man-
gelnde oder fehlende eigene Leistungsansprüche 
betreffen vor allem Frauen, die in Haushalten leben, 
die nach dem Alleinernährermodell organisiert sind 

(Abramowski et al. 2021: 22 f.). Diese werden gerade 
bei Scheidungen und Trennungen oder bei Tod des 
ehemaligen Alleinernährers zum Risiko für den Be-
zug von Grundsicherung. Daneben sind auch kleine 
Selbstständige betroffen, da sie keinem Pflichtversi-
cherungsschutz unterliegen, aber oft auch nicht aus-
reichend für Krisen wie Arbeitslosigkeit oder Alter 
vorsorgen können (Brenke 2016). Nicht ausreichend 
abgesichert sind zudem von Langzeitarbeitslosigkeit 
betroffene Personen, da die maximale Bezugsdauer 
von Leistungen der Arbeitslosenversicherung bei 24 
Monaten liegt und ein sich daran anschließender Be-
zug von Leistungen nach dem SGB II dazu führt, dass 
keine Leistungen an Rentenversicherungsträger ge-
zahlt werden. Schließlich ist auch Zuwanderung ein 
Risiko für Grundsicherungsbezug. Gerade wenn zwi-
schen den Herkunftsländern und der Bundesrepub-
lik Deutschland keine Sozialversicherungsabkom-
men bestehen, können eventuelle im Herkunftsland 
bestandene Beschäftigungsverhältnisse nicht als 
Beitragszeiten berücksichtigt werden.  

Welche Lösungen bieten sich an? Einmal Lösungen, 
die auf Reformen im Bereich der Sozialversicherun-
gen verweisen. Lücken oder nur geringe Ansprüche 
in der Versichertenbiographie, wie sie zum Beispiel 
durch Nichterwerbstätigkeit, bei Arbeitslosigkeit  
oder im Kontext von Zuwanderung entstehen, soll-
ten stärker durch einen sozialen Ausgleich in der 
Rentenversicherung kompensiert werden, wie dies 
z.B. bereits durch die Anerkennung von Sorge- und 
Pflegearbeit geschieht. Gleichzeitig könnten Lücken 
in der Versichertenbiographie durch die Abschaf-
fung oder Begrenzung sozialversicherungsfreier Ar-
beitsverhältnisse verhindert werden und einer Uni-
versalisierung der GRV, wie sie im Kontext der Bür-
gerversicherung diskutiert wird, kann helfen, bisher 
nicht abgesicherte Gruppen in das System der Sozi-
alversicherungen zu integrieren (Brettschnei-
der/Klammer 2016: 395, Bäcker 2021).  

Abschließend sei noch auf die dritte Gruppe in dieser 
Studie hingewiesen: Die der Personen, die während 
ihrer Erwerbsphase keine Grundsicherungsleistun-
gen beziehen und dann mit dem Ende der Erwerbs-
phase in den Grundsicherungsbezug gelangen. Dies 
betrifft sehr wenige Personen und tritt vor allem bei 
Menschen mit transnationaler Migrationserfahrung 
auf. In diesen Haushalten findet Erwerbstätigkeit bis 
zum Beginn der Nacherwerbsphase statt; die durch 
Erwerbsarbeit erwirtschafteten Haushaltseinkom-
men befinden sich allerdings auf dem Niveau der 
Grundsicherung. 
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Die in den Publikationsorganen der Mittelschichten 
– wie Tages- und Wochenzeitungen – oft geäußerte 
Sorge, man würde bis zur Rente in Vollzeit arbeiten 
und dann Grundsicherung beziehen müssen, be-
trifft, zumindest aktuell, gerade diese Mittelschich-
ten nicht10, sondern ist vor allem eingebunden in 
Migrationserfahrungen und findet im Kontext be-
reits vor dem Übergang in Altersrente bestehender 
Einkommensarmut statt.  

Verglichen mit den Grundsicherungsleistungsquo-
ten der amtlichen Statistik (z.B. zur Grundsicherung 
im Alter (Sozialpolitik-aktuell 2021a), weisen die 
Analysen in diesem Report deutlich höhere Anteile 
des Grundsicherungsbezuges auf. Für diese Unter-
schiede gibt es zwei Gründe. 

Erstens gehen die Unterschiede darauf zurück, dass 
in dieser Analyse eine Paneluntersuchung durchge-
führt wurde, während die Grundsicherungsleis-
tungsquoten querschnittlich gerechnet werden. 
Querschnittliche Perspektiven zum Bezug von 
Grundsicherung berücksichtigen für ihre Darstellung 
einzig die zum Messzeitpunkt (t) nachweisbaren Per-
sonen im Grundsicherungsbezug. Personen, die zum 
Beispiel im Vorjahr (t-1) Grundsicherung bezogen 
haben und dies zum Zeitpunkt (t) nicht mehr tun, ge-
hen zum Zeitpunkt (t) auch nicht mehr in die Anteils-
werte ein. Bei den Anteilswerten, die auf Grundlage 
von Paneluntersuchungen erhoben werden, wird 
dies anders gehandhabt: Hier wird geschaut, auf wie 
viele Biographien sich ein Grundsicherungsbezug in 
einem bestimmten Zeitintervall verteilt. Hier zählt 
für die Anteilswerte der Darstellung jede Biographie, 
in der ein Grundsicherungsleistungsbezug beim 
Übergang in die Nacherwerbsphase zu irgendeinem 
Zeitpunkt zwischen 2006 und 2020 nachweisbar ist. 
Würden sich querschnittliche und Panelperspekti-
ven in den Anteilswerten gleichen, wären es immer 
die gleichen Biographien, die von Grundsicherungs-
bezug betroffen sind. Höhere Anteile der Panelun-
tersuchung im Vergleich zur Grundsicherungsleis-
tungsquote deuten darauf, dass es Dynamiken im 
Grundsicherungsleistungsbezug gibt: Es sind also 
eine Vielzahl von Biographien zu unterschiedlichen 
kalendarischen Zeitpunkten vom Grundsicherungs-
leistungsbezug betroffen (z.B. Buhr 1995: 73).  

Ob aber SGB XII-Bezug, ähnlich wie der Bezug von  
SGB II-Leistungen, tatsächlich von höherer Dynamik 
betroffen ist als bisher angenommen, kann auf 
Grundlage dieser Arbeit nicht abschließend ent-
schieden werden, sondern bedarf weiterer For-
schung. 

Zweitens wird in dieser Analyse eine bestimmte bio-
graphische Konstellation – das Jahr vor dem Renten-
übergang, das Jahr des Rentenübergangs und das 
Jahr nach dem Rentenübergang – beobachtet. Die 
Grundsicherungsquoten hingegen berücksichtigen 
keine biographischen Konstellationen, sondern es 
wird zum Beispiel jeglicher SGB XII-Bezug jenseits 
der Regelaltersgrenze beobachtet. Wir haben es hier 
also letztlich mit zwei unterschiedlichen Untersu-
chungspopulationen zu tun. Dabei zeigt die höhere 
Betroffenheit von Grundsicherungsleistungen beim 
Übergang in die Nacherwerbsphase, im Vergleich 
mit den Quoten der querschnittlichen Perspektive, 
dass sich gerade in dieser Übergangskonstellation 
die Bezüge von Grundsicherung stärker konzentrie-
ren. 

Die Ergebnisse dieser Analyse deuten darauf hin, 
dass Zugänge in SGB XII-Leistungen beim Übergang 
in die Nacherwerbsphase häufig aus dem SGB II-Be-
zug kommen. Wenn längerer Grundsicherungsbezug 
also auch ein Problem von Übergängen zwischen 
Rechtskreisen ist, wie sich in dieser Analyse gezeigt 
hat, ist es wichtig, diese Übergänge aus quantitativer 
Perspektive genauer zu verstehen. Dabei stoßen 
Forschende auf massive Datenprobleme, denn wäh-
rend die Ergebnisse von Umfragedaten aufgrund der 
geringen Fallzahlen ungenau sein können, sind pro-
zessproduzierte Daten mit dem Problem behaftet, 
dass sie in den Grenzen ihres Rechtskreises bleiben, 
was gerade die Analyse dieser Übergänge unmöglich 
macht.11 So ließe sich eine Forderung ableiten: For-
schende brauchen stärkeren Zugriff auf Datenbe-
stände, in denen prozessproduzierte Daten verschie-
dener Rechtskreise miteinander verknüpft werden.  

Für die Grundsicherungsforschung – aber auch für 
die von Grundsicherung Betroffenen – dürfte es loh-
nenswert sein, diesen Pfaden weiter nachzugehen. 

_ 
10 Wie trügerisch soziologische Zeitdiagnosen sein können, zeigen auch 
Erlinghagen/Knuth (2003: 508) oder Dimbath (2018). Besonders interes-
sant dazu: Wagner (2022). 

11 Eine Ausnahme bilden hier die BASiD-Biographiedaten aus dem Jahre 
2011. 
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Anhang 

Tabelle 1:  Vergleich der Medianwerte der Nettoäquivalenzeinkünfte (100%=Medianeinkommen Gesamt-
bevölkerung) Vergleich Erwerbsphase und Nacherwerbsphase. 

 Erwerbsphase Nacherwerbsphase 

Ohne Grundsicherung 127 % 117 % 

Aus der Grundsicherung 61 % 81 % 

In die Grundsicherung 83 % 82 % 

Verfestigte Grundsicherung 61 % 66 % 

Quelle: Sozio-oekonomisches Panel (SOEP) v37, gepoolte Daten der Erhebungswellen W (2006) bis BK (2020). 3-Jahres 
Längsschnittpopulation. Retrospektivangaben für das Vorjahr. Personen im Übergang in Altersrente 
(Selbstauskunft). Ohne Beamte/Pensionär*innen und deren Hinterbliebenen. Personen der Gruppe „In die 
Grundsicherung“ leben in der Nacherwerbsphase in Haushalten mit hohem Unterkunftskosten. Dies wirkt sich 
auf die Höhe der Leistungen nach dem SGB XII aus. 
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Der Altersübergangsmonitor im Internet 

 

Alle bisherigen Altersübergangs-Reporte, Kernindikatoren des Altersübergangs 
sowie weitere Informationen zum Projekt finden Sie hier:  

https://www.sozialpolitik-aktuell.de/altersuebergangs-monitor.html  

Kernindikatoren des Altersübergangs 

Die Darstellung der Kernindikatoren des Altersübergangs soll die Einordnung der Befunde des aktuellen Re-
ports erleichtern. Zur Definition, Entwicklung und kurzen Interpretation siehe hier. 

Erwerbstätigkeit im Alter Arbeitslosigkeit im Alter Zugangsalter in Altersrenten 

2002 bis 2021 Aktuell* 2002 bis 2021 Aktuell* 2002 bis 2021 Aktuell* 

 

 

     

* Vorjahresvergleich mit aktuellsten verfügbaren Zahlen von www.sozialpolitik-aktuell.de. 

  

https://www.sozialpolitik-aktuell.de/altersuebergangs-monitor.html
https://www.sozialpolitik-aktuell.de/auem-kernindikatoren.html
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